
Rechtsmittel unterliegen, bei gerichtli
chen Entscheidungen, die im zweitin
stanzlichen Verfahren ergehen, bei Ent
scheidungen im Kassationsverfahren,

— nach ungenutztem Ablauf der Rechts
mittelfrist,

— bei Rechtsmittelverzicht und Rechtsmit
telrücknahme.
Die wichtigste Wirkung der Rechtskraft 

besteht in der grundsätzlichen Unabänder
lichkeit der gerichtlichen Entscheidung. 
Eine rechtskräftige gerichtliche Entschei
dung darf nicht widerrufen werden, soweit 
nicht im Falle einer Befreiung von den Fol
gen einer Fristversäumung (§ 79) oder im 
Kassationsverfahren (§§ 311 ff.) oder im 
Wiederaufnahmeverfahren (§§ 328 ff.) ihre 
Rechtskraft beseitigt wurde.

Mit der Rechtskraft einer das Verfah
ren nicht abschließenden gerichtlichen Ent
scheidung — z. B. Eröffnungsbeschluß oder 
Beschlüsse zu Beweisanträgen — erhalten 
die Beteiligten Gewißheit, welche Rechts
folge im Hinblick auf den einzelnen Ver
fahrensvorgang oder auf einen Verfahrens
teil grundsätzlich unabänderlich festgelegt 
wurde.

Die Rechtskraft einer das Verfahren ab
schließenden Entscheidung steht grundsätz
lich der Fortsetzung des strafprozessualen 
Erkenntnisvorganges über das Vorliegen 
oder Nichtvorliegen strafrechtlicher Ver
antwortlichkeit des Angeklagten und über 
das Strafmaß entgegen.

Hierzu gehören beispielsweise ein rechts
kräftiges Urteil oder ein rechtskräftiger 
Beschluß über die endgültige Einstellung 
des Verfahrens oder ein- rechtskräftiger 
Beschluß über die Ablehnung der Eröff
nung des Hauptverfahrens oder ein Be
schluß über die Verwerfung eines Rechts
mittels.

Auch wenn sich später herausstellen 
sollte, daß die das gerichtliche Verfahren 
abschließende rechtskräftige Entscheidung 
fehlerhaft ist, kann das Gericht sie (abge
sehen von Kassations- oder Wiederaufnah
meverfahren oder abgesehen von der Be
freiung von den Folgen einer Fristver
säumnis) nicht mehr abändern. Die aus der 
Rechtskraft folgende grundsätzliche Unab
änderlichkeit der gerichtlichen Entschei
dung ist aus dem Interesse des sozialisti
schen Staates und seiner Bürger an der

Rechtssicherheit zu erklären. Urteile, in 
denen auf Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit erkannt worden ist, 
versieht die Rechtskraft mit der Wirkung 
ihrer Durchsetzb'arkeit; d. h., mit dem Ein
tritt der Rechtskraft dieser Urteile sind die 
zuständigen Organe (§ 339) verpflichtet, die 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit zu verwirklichen.

Eine weitere Wirkung der Rechtskraft 
ist die Ausschließlichkeit. Sie wirkt über 
das Strafverfahren hinaus. Ausschließlich
keitswirkung besitzen solche rechtskräfti
gen Urteile, die keine Zurückverweisung 
der Sache an ein erstinstanzliches oder 
zweitinstanzliches Gericht enthalten, fer
ner rechtskräftige Beschlüsse über die end
gültige Einstellung des Verfahrens und 
schließlich nicht mehr anfechtbare Entschei
dungen gesellschaftlicher Gerichte über 
eine Straftat. Sie verhindert, daß dieselbe 
Person wegen derselben Handlung erneut 
zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit her
angezogen werden, kann. Das straftatver
dächtige Verhalten eines Bürgers ist durch 
die Rechtskraft der gerichtlichen Entschei
dung für eine erneute strafrechtliche Ver
folgung in dem Umfang unberührbar ge
worden, in dem das Gericht verpflichtet 
ist, den Entscheidungsgegenstand in tat
sächlicher und in rechtlicher Hinsicht aus
zuschöpfen. Die Ausschließlichkeitswirkung 
entspricht dem in § 14 ausgesprochenen 
Verbot doppelter Strafverfolgung. Dieser 
Grundsatz geht so weit, daß, auch wenn der 
Bürger rechtskräftig freigesprochen wurde 
oder wenn das Gericht das Strafverfahren 
gegen ihn durch einen rechtskräftigen Be
schluß endgültig eingestellt hat oder wenn 
ein gesellschaftliches Gericht das Vorliegen 
einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
dieses Bürgers mit einer rechtskräftig ge
wordenen Entscheidung verneint hat, 
grundsätzlich ausgeschlossen ist, daß noch 
einmal ein Gericht oder die Staatsanwalt
schaft oder ein Untersuchungsorgan wegen 
derselben Handlung strafverfolgend Vorge
hen darf.

Die Kassation oder die gerichtliche 
Wiederaufnahme des Verfahrens beseitigen 
die vorausgegangene — das Verfahren 
rechtskräftig abschließende — gerichtliche 
Entscheidung. Sie werden durch das Ver
bot der doppelten Strafverfolgung nicht
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